
SatzungdesVereins
„Frauen-StammtischInnenstadte.V.“

§1NameundSitz

Der Verein führt den Namen Frauen-Stammtisch Innenstadt. Er soll in das Vereinsregister des
AmtsgerichtesSiegburgeingetragenwerden undträgt danndenZusatz"e.V.".

Der SitzdesVereins ist BadHonnef. Er führtdort seineGeschäftsstelle.

§2Geschäftsjahr

Geschäftsjahr istdasKalenderjahr.

§3ZweckdesVereins

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
"Steuerbegünstigte Zwecke"derAbgabenordnung.

ZweckdesVereins istdie beständigeundnachhaltige AufwertungderBad Honnefer Innenstadt, ihrer
kulturellen, sozialenundwirtschaftlichen LebendigkeitundAttraktivität durch

- DieFörderung vonKunstundKultur
- DieFörderungderAltenhilfe
- Die Förderung der Hilfe für politik, rassisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge und

Vertriebene
- Förderung der internationalen Gesinnung, Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und

Völkerverständigung
- FörderungderHeimatpflege undOrtsverschönerung

DerSatzungszweckwird verwirklicht durch

- konstruktivenDialogmit undzwischenderStadt Bad Honnef,Bewohnern, Unternehmen,
Geschäftsinhabern, Einrichtungen, InstitutionenundVereinender Innenstadt:DerFrauen-
StammtischInnenstadte.V. veranstaltet regelmäßigeTreffen(einmal imMonat) in Bad
HonnefzudenenVertreter derStadt, Bewohner, Unternehmer/innenetc. eingeladenwerden.
ZudenGründungsmitgliederngehörenverschiedeneGeschäftsinhaberinnen ausBad Honnef,
die Stadt Bad HonnefundauchMitglieder ausanderenInstitutionenundVereinen. Beim
Frauen-Stammtischkommendemnachalle zusammenundführeneinen konstruktiven Dialog
miteinander. Dabeibehandelnwir vorallem imAllgemeinendieThemen,welchewir obenals
ZweckdesVereinsgelistet haben.

- Mitarbeit anKonzeptenderStadtgestaltung undder Infrastruktur-Entwicklung imSinneeines
lebendigen,urbanenundtolerantenMiteinander. EinhaltungderBarrierefreiheit und
ökologischenLebensraums:DerFrauen-StammtischInnenstadt e.V. wird vonderStadt Bad
Honnef fest inmehrere städtischen Themeneingebunden.Vertreter desFrauen-Stammtischs
sindzumBeispiel Teildes Innenstadt-Beirats, welcher sichumdenvorhandenLeerstand inder



Stadt sowiedieOrtsverschönerungkümmert.Bei wichtigen städtischenThemen,
Veranstaltungen undUmfragen jeglicher Artwird derFrauen-Stammtischimmermit
eingebundenundvertritt dieMeinungdesVereins.

- Unterstützung undDurchführungvonMaßnahmen undVeranstaltungen zurVerbesserung
undToleranzverschiedenerKulturenundIntegration vonFlüchtigen: Angefangenmitder
DurchführungdesWeihnachtstplätzchens, demkleinenBadHonneferWeihnachtsmarkt der
ausschließlichmitortsansässigenGastronomen,Händlern,SchulenundVereinen,wie z.B.der
Internationalen Nähstube,durchgeführtwird.Wir ladensomitimmerAkteurederStadt zu
unserenVeranstaltungenein,welchesichinBadHonneffürein tolerantesMiteinander sowie
die Integration vonFlüchtlingeneinsetzen.Wir möchtenalle Altersgruppenmitunseren
Veranstaltungen oderWorkshopserreichenbzw.zugänglichmachenundplaneneinen
Shuttle-ServicevondenumliegendenSeniorenheimenindie Innenstadt einzurichten.Dadurch
verfolgenwir auchdasZielbei allenVeranstaltungenundWorkshopseineBarrierefreiheit zu
bieten.DieVeranstaltungen selbstwerdenverschiedensteProgrammpunkteundInhalte
haben,welche alle Alters-und Personengruppenansprechen.

- Schaffung einer lokalen Plattform zumInformationsaustausch undzurKommunikationüber
dieBadHonneferInnenstadt, ihrerAnwohner,denlokalenGeschäften,Unternehmen,
VereinenundInstitutionen: Bei denregelmäßigenTreffendesFrauen-StammtischInnenstadt
e.V.werdengrundsätzlichalle eingeladen,diesichfürdieStadt Bad Honnefeinbringen
möchten.Soschaffenwir einePlattform, ungeachtetdavon,obmanselbsteinGeschäft in
Bad Honnefhat oderAnwohnerist. UnserVerein ist frei zugänglichfür jegliche
PersonengruppenunabhängigvonGeschlecht,Alter, Ethik, Bildungsstandoder
Religionszugehörigkeit.

-
- DurchführungundUnterstützung kultureller undKünstlerischerAngebote und

Veranstaltungen inderBadHonnefer InnenstadtundfürBad HonneferBürger: Bei unseren
WorkshopsundVeranstaltungen ladenwir hauptsächlichKünstler/innenausderStadt Bad
Honnefein. Ebensomöchtenwir beispielsweiseaufunseremWeihnachtsmarkt hauptsächlich
BadHonneferGeschäfte,Gastronomen,Vereine, Institutionen, Künstleretc. vertreten haben
undeineBühnebieten.

Mittel desVereins, der keinenGewinn erstrebt, dürfen nur für satzungsgemäßeZwecke verwendet
werden.

§4Selbstlose Tätigkeit

DerVerein ist selbstlostätig; er verfolgtnicht inerster Linie eigenwirtschaftlicheZwecke.

§5Mittelverwendung

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigenZwecke verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keineZuwendungenausMitteln desVereins.

§6Verbot vonBegünstigungen



Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hoheVergütungenbegünstigtwerden.

§7ErwerbderMitgliedschaft

Vereinsmitglieder können natürliche Personen oder juristische Personen werden. Der Erwerb der
Mitgliedschaft mussschriftlichbeimVorstandbeantragtwerden.Dieser entscheidetmit2/3Mehrheit
überdieAufnahme.LehntderVorstanddenAntragab,entscheidetdieMitgliedsversammlung.Bei 2/3
StimmenmehrheitderanwesendenMitglieder gilt derAntragalsangenommen.

§8BeendigungderMitgliedschaft

DieMitgliedschaft endet durchAustritt, Ausschluss,TododerAuflösungder juristischen Person.

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten
Vorstandsmitglied.Die schriftliche Austrittserklärungmussmit einer Frist von einemMonat jeweils
zumEndedesQuartals gegenüberdemVorstanderklärt werden.

Ein Ausschlusskannnur auswichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die
Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder
Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den Ausschlussentscheidet der Vorstand mit
einfacher Mehrheit. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die
Mitgliederversammlung zu,die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die
Mitgliederversammlungentscheidet imRahmendesVereinsendgültig.

§9Beiträge

VondenMitgliedernwerden Beiträge erhoben.DieHöhederBeiträge undderenFälligkeit bestimmt
dieMitgliederversammlung.

§10OrganedesVereins

OrganedesVereins sind

• dieMitgliederversammlung,
• undderVorstand.

§11Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist dasoberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgabengehören insbesondere
die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands, Entgegennahme der Berichte des
Vorstandes, Wahl der Kassenprüfern/innen Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit,
Beschlussfassungüber die Änderungder Satzung,Beschlussfassungüber die Auflösungdes Vereins,



Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere
Aufgaben,soweit sichdieseausderSatzungodernachdemGesetzergeben.

ImerstenQuartal eines jedenGeschäftsjahresfindet eineordentliche Mitgliederversammlungstatt.

DerVorstand ist zurEinberufungeiner außerordentlichen Mitgliederversammlungverpflichtet, wenn
mindestenseinDrittel derMitglieder dies schriftlichunterAngabevonGründenverlangt.

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
schriftlich unter Angabeder Tagesordnungeinberufen. DieFrist beginntmit demauf die Absendung
desEinladungsschreibensfolgendenTag.DieMitglieder müssenfür die ZustellungeinegültigeEmail-
Adresseangeben.DasEinladungsschreibengilt alsdenMitgliedern zugegangen,wennesandie letzte
demVereinbekanntgegebeneAnschrift oderMailadressegerichtet war.

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem
angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung
bekanntzumachen.

AnträgeüberdieÄnderungderSatzungundüberdieAuflösungdesVereins, diedenMitgliedern nicht
bereits in der Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächsten
Mitgliederversammlungbeschlossenwerden.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder be-
schlussfähig.

DieMitgliederversammlungwirdvoneinemVorstandsmitgliedgeleitet.

ZuBeginnderMitgliederversammlungist einSchriftführer zuwählen.

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied unter
Vorlageeiner schriftlichen Vollmachtausgeübtwerden.

Bei Abstimmungenentscheidetdieeinfache Mehrheit derabgegebenenStimmen.

Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der
anwesendenMitglieder beschlossenwerden.

StimmenthaltungenundungültigeStimmenbleibenaußer Betracht.

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom
VersammlungsleiterunddemSchriftführer zuunterzeichnen ist.

§12Vorstand

Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. und 2. Vorsitzenden und dem/der
Kassierer/in. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Zwei Vorstandsmitglieder
vertreten gemeinsam.DerVorstandkannerweitert werdenmitbiszuzweiBeisetzer/innen.



Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von einem Jahr gewählt.
VorstandsmitgliederkönnennurMitglieder desVereinswerden.Wiederwahl ist zulässig.DerVorstand
bleibt solangeimAmt,biseinneuer Vorstandgewählt ist.

Bei BeendigungderMitgliedschaft imVereinendetauchdasAmtalsVorstand.

§13Kassenprüfung

DieMitgliederversammlungwählt fürdieDauervoneinemJahr eine/nKassenprüfer/in. Diese/rdarf
nichtMitglied desVorstandssein.Wiederwahl ist zulässig.

§14AuflösungdesVereins

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen an die Stadt Bad Honnef, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige,
mildtätigeoderkirchlicheZweckezuverwenden hat.

Liquidatoren sindder1.VorsitzendeundderKassierer/in.

BadHonnef, 10.03.2025

____________________________ ____________________________


